
P = Pflicht (Modul/-komponente muss besucht werden, auch wenn dafür keine LP verbucht werden) 
WP = Wahlpflicht (mind. eines der WP-Module/-komponenten muss belegt werden) 
MAP = Modulabschlussprüfung 

 
(Rechtsgültig ist nur die PO 
und nicht diese Übersicht!) 

 

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL – ZENTRALES PRÜFUNGSAMT 
KOMBINATORISCHER BACHELOR 

EZW ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (PO 2020/21) 
10100  EW 1 Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft P 8 
10101  Modulabschlussprüfung (mdl. Prüfung, uneingeschr. wdhb.) P 4 
10102 WiSe a) Einführung in die Erziehungswissenschaft (Ringvorlesung) P 2 
10103 WiSe b) Vertiefendes Begleitseminar P 0 
10104 WiSe c) Wissenschaftliches Arbeiten P 2 

     
10110  EW 2 Grundfragen der Erziehungswissenschaft P 15 
10111  Modulabschlussprüfung (schriftl. Prüfung, max. 2-mal wdhb.) P 5 
10112 WiSe a) Geschichte der Pädagogik P 0 
10113 SoSe b) Grundbegriffe der Pädagogik und der Erziehungswissenschaft P 5 
10114 SoSe c) Modulspezifisches Vertiefungsseminar P 5 

     
10320  EW 3 Soziale, gesellschaftliche, politische Bedingungen von 

Erziehung und Bildung 
P 15 

10321  Modulabschlussprüfung (schriftl. Prüfung, uneingeschr. wdhb.) P  
10322 SoSe a) Erziehung und Bildung in modernen, gesellschaftlichen Konstellationen  P 5 
10323 WiSe b) Subjektivierungs- und Sozialisationsprozesse P 5 
10324 WiSe c) Pädagogisches Handeln in institutionellen und organisationalen Kontexte P 5 

 Information   Die unbenotete PL ist in Komponente a) und b) oder c) zu erbringen. Die MAP kann in 
Zusammenhang mit  Komponente b) oder c) erbracht werden. Sie kann nicht dort erbracht 
werden, wo die unbenotete Prüfungsleistung erbracht wird.  

  

10130  EW 4 Forschung und Forschungsmethoden P 15 
10131  Modulabschlussprüfung (schriftl. Prüfung, uneingeschr. wdhb., Anmeldung 

kann erst erfolgen wenn die Leistungen in a) und b) erbracht wurden, die 
MP wird in Zusammenhang mit Komponente c) abgenommen) 

P  

10132 WiSe a) Einführung in Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden P 5 
10133   

 b) Forschungsfelder und Gegenstandsbereiche P 5 

10134   
 

c) Methodologie und exemplarische Forschungsmethoden P      5 

 Information Die Komponenten b) und c) werden in der Regel in Kombination studiert. Die 
Modulabschlussprüfung wird in Zusammenhang mit Komponente c) abgenommen.  

  

10340  EW 5 Praktische und wissenschaftliche Vertiefung P 7 
10341  Modulabschlussprüfung (schriftl. Prüfung, uneingeschr. wdhb.) P 5 
10142 WiSe/ 

SoSe 
a) Seminar P 2 

10343 WiSe/ 
SoSe b) Praktikum oder Projekt P 0 

     
10350  EW 6A Bildung im Lebenslauf WP 15 
10151  Modulabschlussprüfung (versch. Prüfungsformen1, uneingeschr. wdhb.) P  
10352    WiSe a) Orte und Gegenstände politischer und beruflicher Bildung P 5 
10353    WiSe b) Orte und Gegenstände wissenschaftlicher und ästhetischer Bildung P 5 
10154    SoSe c) Politische, berufliche, wissenschaftliche und ästhetische Bildung: 

Subjekte 
P 5 

 Information Die unbenotete PL ist in Komponente a) und b) oder c) zu erbringen. Die MAP wird in 
Zusammenhang mit Komponente b) oder c) abgenommen. Sie kann nicht dort erbracht 
werden, wo die unbenotete Prüfungsleistung erbracht wird.  

  

10160  EW 6B Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit WP 15 
10161  Modulabschlussprüfung (versch. Prüfungsformen1, uneingeschr. wdhb.) P  
10162    WiSe a) Grundlagen der Sozialpädagogik bzw. Grundlagen der Pädagogik der 

frühen Kindheit  
P 5 



P = Pflicht (Modul/-komponente muss besucht werden, auch wenn dafür keine LP verbucht werden) 
WP = Wahlpflicht (mind. eines der WP-Module/-komponenten muss belegt werden) 
MAP = Modulabschlussprüfung 

 
(Rechtsgültig ist nur die PO 
und nicht diese Übersicht!) 

 

 
10163    WiSe b) Nutzer*innen und Adressat*innen der Sozialpädagogik und der 

Pädagogik der frühen Kindheit 
P 5 

10164    SoSe c) Professionalität, Organisation, Institutionen  P 5 
 Information Die MAP wird in Zusammenhang mit Komponente b) oder c) abgenommen. Sie kann 

nicht dort erbracht werden, wo die unbenotete Prüfungsleistung erbracht wird.  
 

  

 
1 Inhalt, Form, Termine und Fristen werden vom Prüfer / von der Prüferin festgelegt und bekannt gegeben. 


